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Fischwaren aller Art (Konserven, Präserven, Ma
rinaden, Räucherwaren) nach eigenen Rezepten her
steilen.

(2) Die Fischverarbeitungsbetriebe sind verpflich
tet, das Abgabeverhältnis für Fischwaren auf Fisch
marken auf der Basis des Abgabeverhältnisses der 
zu Fischwaren verarbeiteten Frisch- und Salzfische 
(§ 2) festzulegen.

§ 2
(1) Die Anlage zu § 2 Abs. 2 der Ersten Durchfüh

rungsbestimmung vom 18. August 1950 zur Verord
nung über die weitere Verbesserung der Versorgung 
der Bevölkerung mit Fleisch und Fett ab 1. Septem
ber 1950 (GBl. S. 857), betreffend Abgabenormen für 
Fische, wird aufgehoben.

(2) Bei Abgabe von Fischen auf Fischmarken sind 
für 1000 g Fischmarken zu liefern:

1. frische dorschartige Fische, ausgenom
men, ohne Kopf, und frische, nicht aus
genommene Plattfische mit Kopf . . . .  1,8 kg,

2. frische Plattfische, ausgenommen, mit
Kopf, ferner frische Heringe und son
stige Frischfische, unzerteilt .............................. 1,5 kg,

3. frische Aale, zerteilte frische oder ge
salzene Fische sowie Salzheringe . . . .  1,3 kg.

§ 3
(1) Das Abgabeverhältnis für Fische und Fisch

waren ist in den Einzelhandelsgeschäften durch 
Aushang sowie in den Auslagen (Schaufenstern) be
kanntzugeben.

(2) Die Verbraucher können nach ihrer freien 
Wahl auf Fischmarken frische oder gesalzene Fische 
nach dem Abgabeverhältnis gemäß § 2 oder Fisch
waren nach den von den Verarbeitungsbetrieben 
festgelegten Abgabeverhältnissen in jedem ein- i

schlägigen Geschäft kaufen. Die Abgabe von unver
arbeiteten Fischen darf nicht von der Abnahme von 
Fischwaren abhängig gemacht werden.

§ 4
(1) Die Abrechnung der Verarbeitungsbetriebe mit 

den Ämtern für Hände} und Versorgung erfolgt auf 
der Grundlage der Abgabenormen für Rohware 
(§ 2). Die aus der Rohware hergestellten Fisch
waren müssen dem Markenwert der Rohware ent
sprechen.

(2) Die Verarbeitungsbetriebe haben bei Liefe
rung von Fischwaren an den Großhandel und dieser 
bei Lieferung an den Einzelhandel auf dem Liefer
schein bzw. auf der Rechnung die Abgabemenge für 
1000 g Fischmarken sowie den Markenwert für die 
einzelnen Positionen und den Markenwert insge
samt für die Lieferung anzugeben.

§ 5
Zum Zwecke der Belastung der Groß- und Einzel

handelsbetriebe hat der Verarbeitungsbetrieb bzw. 
der Großhandel dem für das Groß- bzw. das Einzel
handelsgeschäft zuständigen Amt für Handel und 
Versorgung die im Abrechnungszeitraum gelieferte 
Menge an Fischwaren mit Angabe des Marken
wertes zwei Tage nach Ablauf dieses Zeitraumes 
zu melden. Der Meldung sind Kopien der Empfangs
bescheinigungen der Groß- bzw. Einzelhandels
geschäfte beizufügen.

§ 6
Die Durchführungsbestimmung tritt mit ihrer 

Verkündung in Kraft.

Berlin, den 2. April 1951

Ministerium für Handel und Versorgung
Dr. H a m a n n  

Minister

Berichtigungen
In der Durchführungsanordnung vom 26. Januar

1950 zur Anordnung über die Förderung der Initia
tive des Handwerks zur Entwicklung der Friedens
wirtschaft und zur Verbesserung der Versorgung der 
Bevölkerung mit Massenbedarfsgütern (GBl. S. 31) 
muß es in der 2. Zeile des § 7 Abs. 1 statt „KG“ richtig 
heißen: „KGaA“.

In der Durchführungsbestimmung vom 20. Januar
1951 zu den §§ 2 und 3 des Gesetzes über den Mutter- 
und Kinderschutz und die Rechte der Frau (GB1.S. 37) 
sind die nachstehenden Richtigstellungen erforder
lich:

Im § 3 Abs. 2 muß es in der vorletzten Zeile statt 
„ortspolizeilich“ richtig lauten: „standesamtlich“.

Im § 6 muß Abs. 2 folgenden richtigen Wortlaut 
haben:

„(2) Die Zahl der im Haushalt lebenden Kinder 
ist nachzuweisen

a) bis zum vollendeten 15. Lebensjahr durch 
Vorlage des Deutschen Personalausweises,

b) vom vollendeten 15. Lebensjahr bis zum
18. Lebensjahr durch Abgabe einer Aufstel
lung, die von der Meldestelle der Volkspolizei 
bestätigt werden muß.

Die Abstammung der Kinder von der Mutter und 
ihrem Ehemann ist durch Urkunden oder sonst 
entsprechend § 3 Abs. 2 und Abs. 3 dieser Durch
führungsbestimmung nachzuweisen.“

In der Ersten Durchführungsbestimmung vom 
1. März 1951 zur Preisverordnung Nr. 138 — Preis
bildung für Musikinstrumente und deren Zubehör
teile (GBl. S. 174) muß es nach der Einleitung statt 
„Zu § 1 Abs. 5“ richtig heißen: „Zu § 2 Abs. 5“.

Das Gesetz vom 14. März 1951 über den Volkswirt
schaftsplan 1951, das erste Jahr des Fünfjahrplanes 
der Deutschen Demokratischen Republik, (GBl. S. 187) 
ist wie folgt zu berichtigen:

Im § 5 Abs. 1 Buchst, b muß es statt „Bretsch— 
Bitterfeld“ richtig „Pretzsch—Bitterfeld“ und im § 9 

I Abs. 3 Ziffer 28 statt „Wittenberg“ richtig „Witten
berge“ heißen.
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